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LaxDGERICHT KÖLN
InnNanzreN DES Voxps

-  11 S 137119 . :
268 C 147 l0g AG Köln

- Prozessbevollmächtigte :

53175 Bonn -

g e g e n

ln dem Rechtsstreit

derllAutovermletung GmbH, vsrtreten durch den Geschäftsführerf

.-l r-

Klägerin und BerufungSklägerin,

URTEIL

Verkündetam 15.3.2011
Wa lters, J ustizhau pteekretäri n
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

Rechtsanwälte Ulrich Wenning u.a,, Hochkreuzallee '1,

dieIVersicherung AG, vertreten durch don Vorstand, dieser veftreten durch den

Vorstandsvorsitzenden ,qI!!

Bekla gte und Berufungsbeklagte,

- Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte E,-Il

-

s00/200'd 0{vJ 9?:l t Ltoztqoilz



hät die 11 . Zivilkarnmer des Landgerichts Köln

auf ' d ie . mil nd liche Verfrand I ung vom 22'2.20 1 1

durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Schrnitz,

die Richterin am Landgeiicht Bieber sowie

den Richter am Landgericht Mörsch

f t l r  R e c h t  e r k a n n t :

Auf die Berufung der Klägerin wird unter Zurtlckweisung des weiterge-

henden Rechtemittels das Urteil des Amt5gerichts Kölrt vom 9,3.2010 -

268 C 147t}g- teilweise abgeändeft und dia Beklagte verurteilt, an die . ,

Klägerin weitere 672,60€ nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten

ulber dem Basiszinssatz aus 45,00 € seit dem 6.4,2008, aus 75,00 €

seit dem 30.1 .2007 , aus 270,00 € Seit dem 18.3.2008, aus ,177 ,eO €

. seit dem 7 .2.2OOS und qus 105,00 € selt dtem 9.2.2009 zu zahlen.

Von den Kosten des Rechtsstreits erster lnstanz tragen die Klägerin 11

% und die Beklagte 89 %; von den Koeten. des Berufungsverfahrens

.tragen die Klägerin 29 o/o und die Beklagte 71 %.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

- Von der Darstellung des lafbesfandes wird abgesehen, $S 313 a Abs. 1 .Satz 1,

540 Abs. 2 ZPO -

E  n t s c h e i d  u  n  g  s g  r t r  n  d  e  :

Die zulässige Berufung hat nach teilwsiser Rücknahme in Höhe von 269,68 € bis auf

einen Teilbetrag von 0,20 € Erfolg,

Die.Karnmer hat:-.abweichend von der Bewertung des Amtsgerichts - auch im Fall B

- Kubiessa - die Voräussetzungen fUr die Zuerkennung eines 20 %-igen Aufschla-

ges auf den Normaltarif des Schwacke-Mietpreisspiegels 2007 als gegeben angese-

hen, was einem Betrag von
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72,64 €.

entspricht, Dio Klägerin hat dargelegt, dass unfallspezifische Zusatzleistungon bei

der Verrnietung des Fahrzeuges durch den Unfallgeschädigten in Anspruch genom-

men worden sind. Allerdings kornmt ein prozentualer Aufschlag auch nach der

Rechtsprechung der Kammer dann nicht in Betracht, wenn die Anmietung des Fahr-

zeuges erst so lange nach dem Unfallgeschehen erfolgte, dass von einer Eil- und

Notsituation nicht rnehr ausgegangen werden kann, vielmehr dem, Geschädigten

mangels anderweiter Darlegung ein gtlnstigerer,,Normaltarif" in der konkreten Situa-

tion zugänglich war, so dass ihrn eine kostengünstigere Anmietung unter dem Blick-

winkel der ihm gemäß S 254 BGB obliegenden Schadensminderungspflicht zugernu-

tet werden konnte, Vorliegend iet eine Eil- und Notsituation zu bejahen, die die

Kammer in einerfrüheren Entscheidung vom 25.8.2000 (11 S 317/08) auch noch

bei einer Anmietung 7 Tage nach dem Unfall angenommon hat. Der Unfall des Ge-

schädigtenfil;lereignete sich am Sonntag, dem 9,12,2007, die Anmietung des

Mietfahrzeugs erfolgte am darauffolgenden Samstag, dem 15.1 2.2007, Mithin stan-

dan dem Geschädigten nur 5 Werktage zur Vefftlgung, pnter, zumutbaren Anstren-

gungen auf dem relevanten naoh grJnstigeren Tarifen nachzufragon.

Dle Berufung dor Klägerin erueist sich desweiteren Im Umfang der geltend gemach-

ten Kosten für Winterreifen als begritndet.

Zum elnon entstehen Autoverfnietern durch die Anschaffung und Berolthaltung von

Winterreifen besondere Ausgaben, da im Winter bei Eis, Schnee und Matsch Fahr-

zeuge nur mit Winterreifen betrieben werden dtirfen, Neufahrzeuge ab-er regelmäßlg

nur mit Sommorreifen ausgerüstet ausgeliefert werden. Dem kann nicht mit Erfolg

entgegengehalten werden, dass es sich bei der Ausetattung mit Winterreifen um ei-

ne gemäß g 2 Abs. 3a SIVO erforderliche Standardausstattung handelt. Denn bietet

das Mietwagenunternehmen in Erfüllung seiner Verpflichtungen aus $ 2 Abs. 3a

SIVO mit Winterreifen ausgerüstete Fahrzeuge nur gegen Aufschlag an, darf der

Geschädigte, der zur Sicherheit Winterreifen benötigt, diese Kosten auch für erfor-

derlich im Sinne von $ 249 Abs. 2 BGB halten (LG Köln - Urleil vom 2,12.2010 - 25

O 282110 - zit. n. Juris - ). Hieraus ergibt sich insgesamt gemäß der ingoweit unstrei-

tig gebliebenen Abrechnung der Klägerin flrr die Fälle 2, 3, 5, B und 9 ein weiterer

Anspruch in Höhe von
570.00 €.
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Auch hinsichtlich der Kosten für ein Navigationsgerät im Fall 3 - I - enveist

eich die Berufung als erfolgreich. Die Kosten fur ein Navlgationsgeräi stellen den er-

forderlichen Aufüvand im Sinne von S 24g BGB dar, wenn ein solches Gerät im ver-

unfallten Fahrzeug zur Veffügung stand (OLG Köln, Urteil vom 2O.7 -2010 * 25 U

11t1O -;  LG Aachen, 'Urtei l  vom 11,3,2010 - 12A 39110 -;  LG Berl in Urtei l  vom

17.1L 2009 - 42 S 121l}g - , sämilich zit. n. Juris - ), Aus der Abtretungserklärung

des Geschädigten I ergibt siih, dass in seinem unfallbeschädigten Fahrzeug

Toyota ein Navigationsgerät verfügbar war, was die Beklagte nicht in Abrede gestellt

hat. Demgemäß kommt es entgegen der Auffagsung des Amtsgerichts nicht darauf

an, ob der Geschädigte bei der Anmletung des Mietfahrzeuges auf ein Navlgations-

gerät angewiesen war, was ohnehin bei Mietbeginn nicht stets zwingend vorausge-

sehen werden kann. Damit erweist sich ein weiterer Betrag in Höhe von

30,00 €

als begrtindet, mlthin insgesamt ein Anspruch in HÖhe von noch 672'60 €..

Der weltgrgehende Zinsanspruoh stützt sich auf SS 2E8: 286 BGB.

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf SS 92 Abs. 1,708 Nr 10,711,

713 ZPO,

Die Revision war nicht zuzulassen, da die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeu'

tung hat und eine Entscheidung des Revisionsgerichts auch nicht zur Fortbildung

dds Rechte oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist' $

543 Abs. 2 ZPO.

Berufunqsstfeilwert 942,48 €-

Schmitz Bibber Mörsch
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